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Donnerstag, den 21 May 1801. Fünftes Quartal. Den i Praireal lX.

Gesetzgebender Rath, ro. April.
(Fortsetzung.)

Gesetzvor schlag.

Der gesetzgebende Rath —> Auf den Autrag des

Vollj. Raths vom 24. Merz und nach Anhörung des

Berichts seiner staa.lswi chschaftlichen Commißion;
In Erwägung, daß die Auffindung neuer und wich,

tiger Industriezweige und wesentlicher Verbesserungen

schon vorhandener Gewerbsarlen dem Erfinder oder Ein-
führcr derselben ein Eigcnthumsrecht auf dieselben ver-
schast, welches aber zur Bewirtung-der gröstmöglichsten
Gemeinnützigkeit gehörig bedingt werden muß;

In Erwägung, daß theils zur Sicherung des Eigen,
thumsrechts auf neue Industriezweige/ theils zur Er.
weckung einer thätigen Betriebsamkeit / die Eelheilung
von Iudnstricpatenten auf eine bestimmte Zeit, als das
bewährteste Mittel erfunden worden ist;

In Erwägung endlich, daß die gröste Sorgfalt bey
Erthcilung von Industricpalentcn angewandt werden
muß, um der freyen Concurrent keinen unnöthigen
Eintrag zu thun;

verordnet:
». Jedermann, der einen neuen wichtigen Industrie-

zweig oder eine wesentliche Verbesserung einer schon
vorhandenen Gewerbsart entweder selbst erfindet,
oder aus dem Auslande in die helvetische Republik
bringt und da in Betrieb sezt, hat Anspruch auf
eine Industricpatente, durch die ihm der ausschlies-
sende Gebrauch seiner neuen Industrie, während
einem Zeitraum, der nicht mehr als und nicht
minder als i Jahr daurcn darf, zugesichert wird.

A. In jeder Industriepalenle muß derjenige, der sich

dieselbe verschafr, vcrpßlchtel werden, eine bestickte

Zahl von Zöglingen in seinem neuen Industriezweig
zu bilden, welche fähig seyen, nach Erlöschung der

Patente, diesen Industriezweig für sich inner den
Grenzen der Republik zu treiben.

z. Ist das Produkt, welches dieser neue Industrie«
zweig liefert, für den Staat von wichtigem Bc»
dürfniß, so soll die Patente zugleich Bestimmungen
enthalten, wie während der Dauer der Patente,
dieses Produkt dem Publikum geliefert und fttlge«
boten werden soll.

4. Jede wesentliche Verbesserung der schon patentirten
Industriezweige, berechtigt, der vorhandenen Pa»
tente ungeachtet, zur Ansprache einer besonder»

Patente.

5. In jeder Patente soll die Strasse bestimmt werden,
welche auf die Widerhandlimg derselben gesezt ist:
von dieser Straffe gehört i/z dem Staat, i/;
dem Patentbesitzer und i/z dem Angeber der Wi-
Verhandlung.

6. Neben der Straffe deS Widerhandelnden kann der«

selbe von dem Patentirten für den vollständigsten
Schadenersatz richterlich und nach den gewöhnliche»
Formen belangt werden. Die Richter aber sollen
über die Thatsachen selbst, sachkundige, unpar-
thcyische Personen zu Rathe ziehen.

7. Zur Gültigkeit der Patente wird erfodert, daj
dieselben vock Vollziehungsrath gewilligt, in voll»

ständiger Abfassung dem gesetzgebenden Rath zur
Ratifikation vorgelegt worden und von diesem die

Ratifikation erhalten haben.

8. Diese Patente können geerbt und veräussert werden,
in so fern alle Bedingungen derselben von ihrem
Besitzer erfüllt werden.

9. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt unb öffentlich
bekannt gemacht werden.



—

Bots ch a f t.
B. Vollziehungsrälhe! Durch eine Botschaft vom

24. Merz machen Sie dem gesetzgebenden Rath die

Anzeige daß unter der Direktion des V. Pelis, in St.
Gallen eine Gesellschaft zur Einführung der englischen

Baumwollenspumcrey entstanden ist. Nachdem Sie den

gesetzgebenden Rath auf die Wichtigkeit dieser Unterneh-

muug für den Handel des ganzen östlichen Theils der

Republik aufmerksam gemacht haben, fodcrn Sie von
demselben für diese Neue Gesellschaft Vefreymig von den

^

direkten Auflagen, lind im allgemeinen die Entwerssung
eines Gesetzes/ welches den Grundsatz der Industriepa-
tenten ngch dem Beyspiel Englands festsetze und der Re-
gierung bey der Anwendung dieses Grundsatzes eine ge-
wisse freye Vollmacht gestatte, welche die Natur der

Sache unumgänglich erfadere.

Der Gegenstand dieser Botschaft zeigte sich dem ge-

setzgcbcndcu Rath gleich unter einem so wichtigen Ge-
sichtspunkte, nicht bloß für die Beförderung der inländi-
sehen Industrie, sondern selbst für die Erhaltung derselben

in einem Theil der Republik/ wo mehrere hnndertrau-
send Menschen sich ausschließend davon ernähren / daß er

den Gegenstand in ungesäumte Berathung nahm und

Ihnen/ B. Vollz. Räthe, als Resultat derselben beylie-

genden Gefctzesentwurs zur gutachtlichen Prüssung vor-
legt. Ungeachtet in diesem Gefttzesvorfchlag keine cigent-
Zîche Vollmach-scrtheilung an die. Regierung für die

Anwendung des Grundsatzes der Industricpatente ent.

halten ist, so ist doch der gesetzg. Rath überzeugt, Sie
werden den Vortheil der Benutzung der mannigfaltigern
Lokalkenntniß unsers noch so wenigen Helvetiern allge-

mein bekannten Vaterlandes und das Gleichgewicht
zwischen den verschiedenen Lokalinteresscn, die sich in
demselben vorfinden, nicht mißkennen, und also mit
Vergnügen sehen, daß der gesetzg. Rath der Regierung
die Ausfertigung der Industriepatenlen ertheilte, sich

selbst aber noch die Narifikanon derselben vorbehielt.

Der gesttzg. Rath hielt es für überflüßm, iezt schon in

die Beurtheilung des in Ihrer Botschaft aufgestellten

speciellen Falles einzutreten, ehe der allgemeine Grund-
sich der Ertheiiung der Industricpatente gesetzlich aufge.

stellt sey und erwartet demnach, daß Sie V. V. R.,
sobald der Gegenstand gesetzlich bestimmt seyn wird,
diesen und jeden künstigen einzelnen Fait in seinem ganzen

Umfang prüffen, und darüber ganz bestimmte und ge-

hörig bedingte Anträge zur wirklichen Patmlerthcilung
dem- gesetzgebenden Rath zur Ratifikation vorlegen
werden..

Was endlich die besondere Begünstigung der neuen
Gesellschaft in St. Galien, in Rücksicht der Auflagen-
besrcymig bekrist, so glaubt der gesetzg. Rath, cheer
hierüber eintreten kann, Ihren besondern Vorschlag über
die Patentirmig der neuen Industriezweige, die diese

Gesellschaft zu betreiben gedenkt, abwarten zu müssen,

um dann diesen Gegenstand in stimm ganzen Umfang
behandeln zu können.

Möge die Hofnung zu Sicherung und Erweiterung
der inländischen Industriezweige, die Ihre Botschaft
äusseet, zur etwclchen Erleichterung jener bedrängtem

Gegenden, in baldige Erfüllung kommen und dadurch
der kluge Eifer belohnt werden, mit dem Sie B. Vollz.
Räthe, die zn diesem grosse» Endzweck führenden Mittel,
aufnahmen, begünstigten und betrieben. ».

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Civilge»

sttzgebnngs- Commißion verwiesen:

B. Gesetzgeber! Zufolg Ihrer Bststhast vom is.
Ienncr übersendet Ihnen hiebey der Vollz. Rath die

Erklärungen der Gemeinde Göslikon, Cant. Baden, m

Betreff der Collator und des Kirchensatzes jener Ge-.
meinde, wodurch die vor Sie gelangten Beschwerden

von dieser veranlaßt worden sind.

Das Gutachten der Munizipalitâtencommisiion über

die Suspension der bevorstehenden Erneuerung dcrstloen
so wie der GemcmdskamMern (S. S. 75)/ wird im

Berathung und hernach, jedoch nur in Bezug auf die

Munizipalitäten, und nicht auf die GelmindZkammen!

ausgedehnt, angenommen.
Die Finanzcommißion erstattet einen gedophBe» V-»

richt über die vom Vollz. Räch verlangte Bewilligung
zu Vcräusserung verschiedener St. Gallischer KlosterguM.

Die Berathung wird vertaget.
Die Peliiionencommißion berichtet über folgende Ge,

gcnstäude:
1. Die Gemeinde Claro, Distr. Riviera, Cantsw

Bcllenz, vom Rcgierungsstalthaller aufmerksam gemacht

auf die Illegalität der Wahl des Bürgers Carlo Dcla-
monica, Suppléant bey.» Cantonsgericht, alS Mit-
xlicd der Gemeindskammer, indem das Gesetz vom

Hormmq >799 alle Genchtsbeamten von der Wahl
eines Mitglieds der Gemeindekammer ausschließe, und

aufgefordert zu einer andern Wahl zu schreiten, hat von

demselben einen Aufschub begehrt und erhalten, um den

Gcsetzgebungsraih zu bitten, für diese Gemeinde eine

I Ausnahme des Gesetzes zu machen und ihr zu erlauben

auf ihrer Wahl zu verbleiben. Der Grund, worauf
e diese Gemeinde sich stüzt, ist der Mangel anderer fähiger



Subjekte, die im Stande sind, ein solches Amt m ver-

sehen, ausser dem schon genannten Carlo Dclamvnica.

Die Pel. Cvmmißion rather an, das Begehren der

Gemeinde Claro an dre Munizipaliräteucommission zu

weisen. Angenommen.
Bürger Antonio Bruni von Bellen; legt dem Ge-

fttzgebungsrath die Frage vor: ob es nicht rathsam und

schicklich wäre, daß die Bodcnzinspßichtigen, welche

nicht im Stande sind, sich in Geld loszukaufen, ihren

Gläubigern Schuldschristen ausfertigen könnten, wie es

das Gesetz vom io. Nov. 1798 erlaubte?

Die Pel. Commission, schlägt vor, diese Zuschrift der

Finanzcommission zu überweisen. Angenommen.

z. Die Generalversammlung der Dcpmirten aller Ge-

meinden des Distrikts Locarno, Canton Lugano, tritt
vor Sie B. G. mit der Bitte, daß bey der Bestimnng
des Hanpwrtcs der italienischen Laiitschasic» in der

neuen Verfassung, auch auf die Lage der Stadt Lo-

karno Rückstcht genommen werde.

Sie stellt dem gesctzg. Rath die mannigfaltigen Leiden

vor, die die Gemeinde und der ganze Distrikt Locarno

durch viele Lieferungen und Requisitionen zu verschiede-

ncn Epochen an fremde Truppen ausgestanden haben,
so dass diese ohne Industrie und Handel verarmte Ge-

meinde und Distrikt sich in die Unmöglichkeit verfizt se.

h n, sich noch ferner erhalten zu können, wenn die Re-

gierung sie nicht durch alle mögliche Mittel zu erhallen
sucht, wovon die Bestimmung des Hauptorts in dieser

Gemeind, gewiß eines seyn würd ',
Sie bemerkt weiters, dass Locarno gross und geräumig

ist, viele unbewohnte Häuser enthält; daß Locarno,
wenn man die Extremitäten der Thäler von Maynlhai
und Livenenthal, und Mittagsseitc die Grenzen des Di-
sirttls Mendrisio in Betrachtung zieht, im Mittelpunkt
des italienischen Helvetiens sich befindet.

Die Pet. Commission schlägt vor, auch diese Bitt-
sehnst wie andere gleichen Inhalts der Constitutions-
kvmmission zu überweisen. Angenommen.

Gesetzgebender Rath, n. April.
Präsent: Vond er fl ü e.

Auf den Antrag eines Mitglieds wird der gestrige Be-
,schloss über die Einstellung der Munizipalitäwn nun auch

auf die Gemeindskammern ausgedehnt — und mithin
der Dccretövorschlag in der Abfassung angenommen, in
der ihn die Mnmcipalitätscommißiv» angetragen hatte.
S,S. 75. ).'

Eine besondere Commission erstattet über die vom
Vollz. Rath angetragene Amnestie verschiedener Offiziers
aus den jchweizerschen Emigrankencorps einen Bericht,
der für Tage ans den Canzleytisch gelegt wird.

Auf den Antrag eines Mitglieds wird die Criminal-
Gesctzgcdnngs-Commission auftzefodert, am Montag
über die vom Vollz. Rath vorgeschlagene Amnestie für
die Aufrührer in den Cantonen Basel und Lenran
berichten.

Das Gutachten der Majorität der Cmn. Gefitzgeb.
Commission über die Abänderung des 184 Art. des pem-
lichen Gesetzbuchs wird in Berathung genommen. (S.-
dasselbe S. 66.

Die Art. i. 2. nnd werden an die Commission zu-
rükgewiescn, nnd die weitere Discussion vertaget.

Folgende Botschaft-wird verlesen und an die Finanz,
Commission gewiesen:

B. Gesetzgeber l Der Vollziehuna^rath üb erfindet
Ihnen hiebey den Verbalprozeß übrr die zweyte Verfiel-
gcrung eines Weinbergs en la Lorà im Canton Leman,
wovon die erste verworfen wurde, weil sie nicht bis zum
Schgtzungsprcise gebracht wurde. So nun diese Ihre
Zustimmung erhält, so erwartet der Vollz. Rath Ihre'
gefällige Ratifikation.

Folgende Botschaft wird verlesen, und an die Finanz»
commission gewiesen :

B- Gesetzgeber! Der Vollz. Rath übersendet Ihnew
hiebe» das Resultat der Versteigerung des zum Kloster'
Neu St. Johann, Canton Linth, gehörigen Wirthshan»'
ses zum Schàflin finit Zà'hôrde, wovon, die Genehm!-'

gung von der Verwalttinaskammer und dem Fmanzmini-
ster vorgeschlagen wird. Der Voll;. Rath stimmt diesem'

Vorschläge bey, und ladet Sie ein, B. G., diese Ver»
ßeigerung, wenn stc Ihren Beyfall erhält, zu rattficiren.

Folgende Botschaft wird verlesen, und an die Finanz»
Commission gewiesen:

B. Gesetzgeber! Bey Anlaß jenes Verkaufs weichet»

Ihnen der Vollz Räch zu Tilgung St. Gallischer" Cnr-
rentschnlden vorschlug, ersuchte Sie derselbe zugleich mW
die Bevollmächtigung, die Zahlungstermine aus eine'

Weise bestimmen zn können, die er jenen Bctnrfmssm'
angemessen erachten, könne, welche den Verkauf unvcr»
schiedlich machen. Da min der Vollz. Nach diese Be-
vollmächtigung, deren Nothwendigkeit' Ihnen gewiß in>

die Augen fällt, in Ihrem Dccret vom ersten dieß ver»
mißt, so bittet er Sie, sich nut diesem Gegenstand noch»
mals dringlich zu be«chäfligen, und ihm baldest Ihre-'

- Entsprechung anzeige»' »u wollen».



Die Munizipalilâten der Distrikte Martigny, im Ct.

Walüö, äusser« ihren Munich bey Helvetien zu bleiben,

und eineaufdie Einheit der Republtt gegründete Versas-

snug zu erhalten. — Wird an die Eonstittitionscom-

.nilßion gewiesen.

Der B> Oberbcrghauptmann Fr. S. Wild über-

sendet dem Rath seinen Lllai sur un pràyps cì'un eâî
^ur uns-mesure universelle. Zuivi ä'un ellsi sur une ms-

sure gènêriile Appropries à l'ttel vêtie, i.l.Ausanns >8o>).

Diese Schrift wird a» die Finanzcomißion gewiesen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-

Eon'.mißion »gewiesen:

B. Gesetzgeber! Ihrer Einladung zufolge übersendet

Ihnen der.Vollz. Rath den hier beyliegenden Entwurf
eines allgemeinen Post - Reglemcncs samt den hiezu nw

thigcn Erlauierungen, und eines allgemeinen Posttariss,

,der zur Bestimmung der Straffen gegen die ttedcrlrelun-

gen der das Posiwefen betreffende» Verordnungen unum-

gjngiich nöthig seyn wird.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-

Connnlßwli gewiesen:

B. Gesetzgeber! Sie verlangen in Ihrer Botschaft

vom 2 r. Merz zu wissen woher es komme, daß das im

Canton Oberland befindliche Grundstück die Grnbi ge-

nannt, von einem achtmal größer« gleichen Namens,

bas seiner Zeit auf dem Tableau der zu veraussernden

Nationalgüter erschien, abgerissen, und auf diese Weise

zur Versteigerung gebracht worden.

Der Vollz. Rath ließ hierüber die VerwaltungSkammcr

befragen, aus deren Bericht erhellet, daß gemeldtes

Grundstück keineswegs ein abgerissener Theil cineS größern

sey, sondern eine einzelne getrennte Liegenschaft aus,

mache. Die Kamm r bemerkt, daß in dem seiner Zeit

àgcschikten Veräussernngstableau ein Versehen in der

Angabe des Halts obwalte, welches das nun obschwe,

bende Mißverständniß erzeuge.

Es bcsinden sich nemlich unter den Nakionalgütern

hon Interlachen zwey Stück Land, welche beyde den

gleichen Namen G r u bi tragen. Das eine haltet 4

Inch- und ist mit der s. g. Höhcmallen in einer Einfti-

stung begriffen; das andere haltet 1847? Schuh, besteht

für steh selbst, und liegt zwischen Parlikularbesitzungen.

Dieses legere Stück ist dasjenige, so aufdie Steigerung

gekommen ist ; ganz irrig wurde ihm auf dem Vorschlags-

Etat der ungleich größere Halt des erster» beygesezt, und

so hatte nun die Vermuthung Platz, als wäre nur ein

Abgerissener Theil zum Verkauf ausgeseg worden»

Der Vollz. Rath Host, B. G., Sie nun durch diesii

Auskunst in Stand zu setzen, über den Verkauf des

Grundstücks, die Grude genannt, einen endlichen SchluI
fassen zu können.

Am r 2. April war keine Sitzung.

Gesetzgebender Rath, i). April.
Präsident: V 0 » derflüe.

Die Munizipalitàncommision legt ihre» Bericht über

die Abänderung des Munizipalgesctzes und den Vorlchlag
des neuen Gesetzes vor. Dir Diseußion wird vertaget.

(Die Fortsetzung folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
Note zu dem Aufsatz des B. Vogel im Nr. z 28.

Als der Bürger Archieckl David Vogel vor zwey

Jahren von der Verw iliungskammer des Cantons Lu»

zern wegen Injurien gerichtlich belangt war, foderte er

mir ein schriftliches Zeug-aß über emige meiner Aeuße»

rungcn ab, welche seiner Sage nach, die Veranlassung

zu jener Klage gegeben haben sollte; ich ertheilte ihm
dasselbe ohne Anstand und Rükhali. Bürger Vogel hat
es dem Gericht vorgelegt, den Prozeßakten einverleiben

lassen, und sogar durch den Druk öffemlich bekannt ge»

macht. Die Leser des Republikaners wissen also was,
und zugleich alles was ich in dieser Sache geredet

und bezeuget habe. Die Bekanntmachung dieser Akte

begleitete Bürger Vogel mit Noten, ja welchen er den

Sinn derselben ausdehnte. Ueber diese Noten ließ ich

eine kurze Berichtigung dem Republikaner beydrucken:

Wer Lust hat kann sie nachlese».

Bürger Vogel ließ sich durch einen verehrungswürdi»

gen Mann in Winterthnr bey mie beklage», daß jene

Berichtigung ihm schaden könnte ; ich gab sogleich diesem

Mann zu Handen B. Vogels, und zu dessen beliebt»
g em Gebrauch schon vor mehreren Monaten eine freye

Erklärung, daß ich ihm und seiner Lache auf keine

Weise zu schaden gesinnt gewesen. Warum Bürger Vogel
dieses verschweigt < und dagegen jezl im Nr. ;2g des Re»

publikaners eine Fehde beginnen will, mag er am besten

wissen; und das Publikum selbst, an welches sich

wendet, mag urtheilen, bey wem Arglist und Bosheit

zu suchen sey.

Zürich, den 14. May iLse»
Finster.
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